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Teilnahme des Gymnasiums Ottweiler an der  

Landesweiten Systematischen Medienausleihe Saar (LSMS) 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

ich möchte Sie mit diesem Schreiben darüber informieren, dass das Gymnasium Ottweiler mit 
Beginn des kommenden Schuljahres 2026/27 an dem neuen Verfahren zur Bereitstellung von 
Lehr- und Lernmitteln teilnehmen wird. Dies wurde einstimmig in der Schulkonferenz vom 27. 
April 2026 beschlossen.  

Die bisherige Schulbuchausleihe wird somit an unserer Schule von der Landesweiten 
Systematischen Medienausleihen Saar (LSMS) abgelöst.  

Durch den oben genannten Beschluss ist die Teilnahme aller Schülerinnen und Schüler unserer 
Schule an der LSMS verpflichtend. Eine gesonderte Anmeldung ist nicht notwendig. 

I. Beschaffung von Bildungsmedien und Endgeräten 

Die über die LSMS zur Verfügung gestellten Lehr- und Lernmittel umfassen: 

a) gedruckte Schulbücher und Arbeitshefte  
b) digitale Schulbücher  
c) Lernsoftware  
d) mobiles Endgerät (Tablet)  
e) weitere digitale Bildungsmedien (KI, adaptive Systeme etc.)  

Ihr Kind erhält die für den Unterricht benötigten Lehr- und Lernmittel – gedruckt und/oder digital – 
über die Schule bzw. den Schulträger.  

Eine eigene private Beschaffung von Schulbüchern oder digitalen Lizenzen und mobiles 
Endgerät ist nicht möglich. 
 
II. Gebührenerhebung durch den Landkreis Neunkirchen 

Die Schulträger setzen für die Überlassung von Lehr- und Lernmitteln eine Teilnahmegebühr 
fest, die landesweit einheitlich geregelt ist und sich derzeit auf einen Betrag von 160 € pro 
Kind beläuft. 
Hierzu erhalten Sie einen Gebührenbescheid des Landkreises Neunkirchen in Höhe von 160 € 
pro Kind postalisch zugestellt. 
 

Mark Hubertus 
Schulleiter 

 
Hinweis: In diesem Jahr werden die Gebührenbescheide aufgrund der Systemumstellung erst im Laufe des 
Monats Mai vom Schulträger versandt. Das Ihnen aus der Schulbuchausleihe bekannte Zahlungsziel 
(1. Juni) wird sich entsprechend nach hinten verschieben. Informationen zum neuen Zahlungstermin 
werden mit dem Gebührenbescheid mitgeteilt. 


